
VERORDNUNG (EG) Nr. 807/2007 DER KOMMISSION

vom 10. Juli 2007

zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates über den ökologischen
Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und

Lebensmittel

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom
24. Juni 1991 über den ökologischen Landbau und die entspre-
chende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und
Lebensmittel (1), insbesondere auf Artikel 13 zweiter Gedanken-
strich,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Geltungsdauer der in Anhang II Teil B der Verord-
nung (EWG) Nr. 2092/91 erteilten Genehmigung zur
Verwendung von Metaldehyd im ökologischen Landbau
endete am 31. März 2006.

(2) Mehrere Mitgliedstaaten haben wissen lassen, dass die
Landwirte des ökologischen Landbaus in ihrem Hoheits-
gebiet über keine rentable Alternative zur Verwendung
von Metaldehyd zur Bekämpfung von Mollusken bei be-
stimmten Ackerkulturen verfügen.

(3) Bis die Forschungsergebnisse im Zusammenhang mit
neuen Verfahren zur Bekämpfung von Mollusken vorlie-
gen und verstärkt alternative Substanzen zur Verfügung
stehen, wird es daher als notwendig erachtet, für einen
befristeten Zeitraum erneut eine Genehmigung zur Ver-
wendung von Metaldehyd zu erteilen.

(4) Anhang II der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 ist daher
entsprechend zu ändern.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses nach Arti-
kel 14 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang II der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 wird gemäß
dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 10. Juli 2007

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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(1) ABl. L 198 vom 22.7.1991, S. 1. Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 394/2007 der Kommission (ABl. L 98 vom
13.4.2007, S. 3).



ANHANG

In Anhang II Teil B Nummer 1 („Pflanzenschutzmittel“) Tabelle III („Substanzen, die nur in Fallen und/oder Spendern
verwendet werden dürfen“) der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 wird bei der Angabe „Metaldehyd“ das Datum „31. März
2006“ durch das Datum „31. März 2008“ ersetzt.
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